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Bitte vor dem Balken „Amtliche Nachrichten“ 
setzen 
 
 
 

 
Am Freitag, dem 12. Juni 2020 ist die  

Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf  
geschlossen! 

 

Satzung der Gemeinde Heßdorf zur 
Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts 
 

Der Gemeinderat Heßdorf hat in seiner Sitzung vom 
08.05.2020 die Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts beschlossen. 
Diese Satzung regelt die Ausschussbildung im 
Gemeinderat, den Status der Bürgermeister sowie 
Entschädigungsfragen. 
Die Satzung wird hiermit gemäß Art. 26 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung i.V.m. § 31 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates Heßdorf amtlich bekannt 
gemacht. Die Satzung wird im Folgenden abgedruckt. 
 

„Die Gemeinde Hessdorf erlässt auf Grund der Art. 20 
a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende 
Satzung: 
 

§ 1 
Zusammensetzung des Gemeinderates 

 

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen 
ersten Bürgermeister und 16 ehrenamtlichen 
Mitgliedern. 

§ 2 
Ausschüsse 

 

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der 
Erledigung seiner Aufgaben folgende 
Ausschüsse: 

 

a) den Haushalts- und Finanzausschuss, 
bestehend aus dem Vorsitzenden und 5 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern 

b) Umwelt- und Verkehrsausschuss, bestehend 
aus dem Vorsitzenden und 5 ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern 

c) Sozialausschuss, bestehend aus dem 
Vorsitzenden und 5 ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern 

d) den Rechnungsprüfungsausschuss, 
bestehend aus dem Vorsitzenden und 4 
weiteren Mitgliedern des Gemeinderates 

 

(2) Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchstaben a – c  
genannten Ausschüssen führt der erste 
Bürgermeister. Den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied. 

 

(3) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der 
Gemeinderat selbst zur Entscheidung zuständig 
ist. Im Übrigen beschließen sie anstelle des 
Gemeinderates (beschließende Ausschüsse).  

 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im 
Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung, 
soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen 
festgelegt ist. 

 

§ 3 
Tätigkeit der ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder; 
Entschädigung 

 

Satzung der Gemeinde Heßdorf zur 
Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts 
 

Der Gemeinderat Heßdorf hat in seiner Sitzung vom 
08.05.2020 die Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts beschlossen. 
Diese Satzung regelt die Ausschussbildung im 
Gemeinderat, den Status der Bürgermeister sowie 
Entschädigungsfragen. 
Die Satzung wird hiermit gemäß Art. 26 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung i.V.m. § 31 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates Heßdorf amtlich bekannt 
gemacht. Die Satzung wird im Folgenden abgedruckt. 
 

„Die Gemeinde Hessdorf erlässt auf Grund der Art. 20 
a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende 
Satzung: 
 

§ 1 
Zusammensetzung des Gemeinderates 

 

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen 
ersten Bürgermeister und 16 ehrenamtlichen 
Mitgliedern. 

§ 2 
Ausschüsse 

 

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der 
Erledigung seiner Aufgaben folgende 
Ausschüsse: 

 

a) den Haushalts- und Finanzausschuss, 
bestehend aus dem Vorsitzenden und 5 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern 

b) Umwelt- und Verkehrsausschuss, bestehend 
aus dem Vorsitzenden und 5 ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern 

c) Sozialausschuss, bestehend aus dem 
Vorsitzenden und 5 ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern 

d) den Rechnungsprüfungsausschuss, 
bestehend aus dem Vorsitzenden und 4 
weiteren Mitgliedern des Gemeinderates 

 

(2) Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchstaben a – c  
genannten Ausschüssen führt der erste 
Bürgermeister. Den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied. 

 

(3) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der 
Gemeinderat selbst zur Entscheidung zuständig 
ist. Im Übrigen beschließen sie anstelle des 
Gemeinderates (beschließende Ausschüsse).  

 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im 
Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung, 
soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen 
festgelegt ist. 

 

§ 3 
Tätigkeit der ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder; 
Entschädigung 

 

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse. Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift 
der Geschäftsordnung übertragen werden. 

 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein 
Sitzungsgeld von je 40,00 € für die notwendige 
Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder 
eines Ausschusses. 

 

(3) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiternehmer sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstausfalls. 

 Selbständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 40,00 € je volle 
Stunde für den Verdienstausfall, der durch 
Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit 
entstanden ist.  

 Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine 
Pauschalentschädigung  von 40,00 € je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz 
werden nur auf Antrag gewährt. 

 

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und 
Tagegelder nach den Bestimmungen des 
Bayerischen Reisekostengesetzes. 

 

(5) Die am Ratsinformationssystem teilnehmenden 
Gemeinderatsmitglieder erhalten eine pauschale 
Entschädigung in Höhe von 10,00 € monatlich für 
die Nutzung privater Endgeräte und für die Kosten 
evtl. Papierausdrucke. 

 

§ 4 
erster Bürgermeister 

 

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 
 

§ 5 
weitere Bürgermeister 

 

Der zweite und dritte Bürgermeister sind 
Ehrenbeamte. 

 

§ 6 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Mai 2020 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
vom 10.06.2014 außer Kraft.“ 
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(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse. Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift 
der Geschäftsordnung übertragen werden. 

 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein 
Sitzungsgeld von je 40,00 € für die notwendige 
Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder 
eines Ausschusses. 

 

(3) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiternehmer sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstausfalls. 

 Selbständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 40,00 € je volle 
Stunde für den Verdienstausfall, der durch 
Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit 
entstanden ist.  

 Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine 
Pauschalentschädigung  von 40,00 € je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz 
werden nur auf Antrag gewährt. 

 

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und 
Tagegelder nach den Bestimmungen des 
Bayerischen Reisekostengesetzes. 

 

(5) Die am Ratsinformationssystem teilnehmenden 
Gemeinderatsmitglieder erhalten eine pauschale 
Entschädigung in Höhe von 10,00 € monatlich für 
die Nutzung privater Endgeräte und für die Kosten 
evtl. Papierausdrucke. 

 

§ 4 
erster Bürgermeister 

 

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 
 

§ 5 
weitere Bürgermeister 

 

Der zweite und dritte Bürgermeister sind 
Ehrenbeamte. 

 

§ 6 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Mai 2020 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
vom 10.06.2014 außer Kraft.“ 

 
 

Satzung der Gemeinde Großenseebach 
zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts 
 
Der Gemeinderat Großenseebach hat in seiner 
Sitzung vom 14.05.2020 die Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
beschlossen. Diese Satzung regelt die 
Ausschussbildung im Gemeinderat, den Status der 
Bürgermeister sowie Entschädigungsfragen. 
Die Satzung wird hiermit gemäß Art. 26 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung i.V.m. § 31 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates Großenseebach amtlich bekannt 
gemacht. Die Satzung wird im Folgenden abgedruckt. 
 

 „Die Gemeinde Großenseebach erlässt auf Grund 
der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
folgende Satzung: 
 

§ 1 
Zusammensetzung des Gemeinderates 

 

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen 
ersten Bürgermeister und 14 ehrenamtlichen 
Mitgliedern. 
 

§ 2 
Ausschüsse 

 

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der 
Erledigung seiner Aufgaben folgende 
Ausschüsse: 

 

a) den Haushalts- und Finanzausschuss, 
bestehend aus dem Vorsitzenden und 3 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern 

b) den Schul-, Kindergarten- und 
Jugendausschuss, bestehend aus dem 
Vorsitzenden und 3 ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern 

c) den Rechnungsprüfungsausschuss, 
bestehend aus dem Vorsitzenden und 2 
weiteren Mitgliedern des Gemeinderates 

 

(2)  Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchstaben a und 
b genannten Ausschüssen führt der erste 
Bürgermeister. Den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied. 

 

(3) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der 
Gemeinderat selbst zur Entscheidung zuständig 
ist. Im Übrigen beschließen sie anstelle des 
Gemeinderates (beschließende Ausschüsse). 

 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im 
Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung, 
soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen 
festgelegt ist. 

 

§ 3 
Tätigkeit der ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder; 
Entschädigung 

 

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die 



Satzung der Gemeinde Großenseebach 
zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts 
 
Der Gemeinderat Großenseebach hat in seiner 
Sitzung vom 14.05.2020 die Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
beschlossen. Diese Satzung regelt die 
Ausschussbildung im Gemeinderat, den Status der 
Bürgermeister sowie Entschädigungsfragen. 
Die Satzung wird hiermit gemäß Art. 26 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung i.V.m. § 31 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates Großenseebach amtlich bekannt 
gemacht. Die Satzung wird im Folgenden abgedruckt. 
 

 „Die Gemeinde Großenseebach erlässt auf Grund 
der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
folgende Satzung: 
 

§ 1 
Zusammensetzung des Gemeinderates 

 

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen 
ersten Bürgermeister und 14 ehrenamtlichen 
Mitgliedern. 
 

§ 2 
Ausschüsse 

 

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der 
Erledigung seiner Aufgaben folgende 
Ausschüsse: 

 

a) den Haushalts- und Finanzausschuss, 
bestehend aus dem Vorsitzenden und 3 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern 

b) den Schul-, Kindergarten- und 
Jugendausschuss, bestehend aus dem 
Vorsitzenden und 3 ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern 

c) den Rechnungsprüfungsausschuss, 
bestehend aus dem Vorsitzenden und 2 
weiteren Mitgliedern des Gemeinderates 

 

(2)  Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchstaben a und 
b genannten Ausschüssen führt der erste 
Bürgermeister. Den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied. 

 

(3) Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der 
Gemeinderat selbst zur Entscheidung zuständig 
ist. Im Übrigen beschließen sie anstelle des 
Gemeinderates (beschließende Ausschüsse). 

 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im 
Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung, 
soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen 
festgelegt ist. 

 

§ 3 
Tätigkeit der ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder; 
Entschädigung 

 

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse. Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift 
der Geschäftsordnung übertragen werden. 

 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung eine 
Aufwandsentschädigung von jährlich 120,00 € 
und ein Sitzungsgeld von je 40,00 € für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen des 
Gemeinderats oder eines Ausschusses. 

 
(3) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder 

Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf 
Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. 

 Selbständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 40,00 € je volle 
Stunde für den Verdienstausfall, der durch 
Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit 
entstanden ist.  

 Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 40,00 € je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz 
werden nur auf Antrag gewährt. 

 

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und 
Tagegelder nach den Bestimmungen des 
Bayerischen Reisekostengesetzes. 

 

§ 4 
erster Bürgermeister 

 

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter. 
 

§ 5 
weitere Bürgermeister 

 

Der zweite Bürgermeister ist Ehrenbeamter. 
§ 6 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Mai 2020 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
vom 10. Juni 2014 außer Kraft.“ 

Bekanntmachung 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Großenseebach hat 
in der öffentlichen Sitzung vom 29.04.2020 die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. 
 

Unterm 18.05.2020 teilte das Landratsamt Erlangen-
Höchstadt mit, dass die Haushaltssatzung ohne Auf-
lagen genehmigt wird und nun ausgefertigt und orts-
üblich bekannt gemacht werden soll. 
 

Haushaltssatzung 
der 

Gemeinde Großenseebach 
(Landkreis Erlangen-Höchstadt) 

 

für das 
Haushaltsjahr 2020 

 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt die Gemeinde Großenseebach folgende Haus-
haltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 

4.710.500  € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 

3.359.000 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 
b) für die Grundstücke (B) 300 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer 350 v.H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 400.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 
in Kraft. 
 

Heßdorf, den  29.05.2020          
 Gemeinde Großenseebach 
 
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 08.06.2020 bis 
einschließlich 10.07.2020 in der Finanzverwaltung der 
Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Hannberger Str.5, 



Allgemeine Mitteilungen

91093 Heßdorf, während der allgemeinen Geschäfts-
stunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. Im Übrigen 
werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
während des gesamten Jahres zur Einsicht bereitge-
halten. 
 

Heßdorf, den 08.06.2020 
 

gez. 
Jäkel 
1. Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung hat in der öffentlichen Sitzung am 
18.02.2020 die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 beschlossen. 
 

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat  
festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach 
Art. 40 Abs. 1, Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO 
genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Die 
Satzung ist nunmehr nach ihrer Ausfertigung bekannt 
zu machen: 
 

Haushaltssatzung 
des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Seebachgruppe – Sitz: Heßdorf 

(Landkreis Erlangen-Höchstadt) 
für das Haushaltsjahr 2020 

 

Aufgrund § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung und Art. 
40 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Was-
serversorgung der Seebachgruppe – Sitz: Heßdorf - 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 

1.655.900 Euro 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 

783.600 Euro 
ab. 

 
§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 

Umlagen werden nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 200.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 
in Kraft. 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung hat in der öffentlichen Sitzung am 
18.02.2020 die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 beschlossen. 
 

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat  
festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach 
Art. 40 Abs. 1, Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO 
genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Die 
Satzung ist nunmehr nach ihrer Ausfertigung bekannt 
zu machen: 
 

Haushaltssatzung 
des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Seebachgruppe – Sitz: Heßdorf 

(Landkreis Erlangen-Höchstadt) 
für das Haushaltsjahr 2020 

 

Aufgrund § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung und Art. 
40 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Was-
serversorgung der Seebachgruppe – Sitz: Heßdorf - 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 

1.655.900 Euro 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 

783.600 Euro 
ab. 

 
§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 

Umlagen werden nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 200.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 
in Kraft. 
 

 
 
Heßdorf, den 17.04.2020 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Seebachgruppe 
gez. 
 

S e e b e r g e r 
Verbandsvorsitzender 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan 
eine Woche lang vom 
 

12.06.2020 – 19.06.2020 
 

in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Heßdorf, Hannberger Straße 5, 91093 Heßdorf, Zim-
mer Nr. 5 aufliegt. Außerdem liegen die Haushaltssat-
zung und der Haushaltsplan während des ganzen 
Jahres in der Geschäftsstelle der VGem Heßdorf in-
nerhalb der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht 
bereit. 
 

Heßdorf, den 17.04.2020 
Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Seebachgruppe 
Gez. 
 

Seeberger 
Verbandsvorsitzender 

 

Müll – Abfuhrtermine 
 
Altpapiersammlung und „Gelber Sack“ 
 

Heßdorf,  
 Freitag,  19.06.2020 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dannberg, Hesselberg, Mittel-, Ober- und Untermem-
bach, Hannberg, Klebheim, Niederlindach, Röhrach 
 
 Mittwoch, 17.06.2020 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Großenseebach,  
 Donnerstag, 18.06.2020 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Restmüll-/Biotonne: 
 

Großenseebach, Hannberg, Niederlindach, Röhrach, 
Dannberg, Klebheim, Hesselberg 
 

 Freitag,  19.06.2020 
 Freitag, 03.07.2020 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Heßdorf, Unter-, Mittel- und Obermembach: 
 

 Montag, 15.06.2020 
 Montag, 29.06.2020 
 

 

Bitte alle Gefäße bis spätestens 6.00 Uhr bereitstellen. 
 

Die aktuellen Abfuhrtermine können Sie ebenfalls über das Internet 
unter: www.erlangen-hoechstadt.de (Fachbereich Abfallwirtschaft) 
abrufen. Nicht abgeholte oder nicht geleerte Gefäße melden Sie 
bitte dem Entsorger direkt unter 09131 – 796170. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Wichtige Rufnummern: 
 

Überfall/Unfall      110 
Feuer      112 
Notarzt, Rettungsdienst      112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst            116 117 
Polizei             09132 / 78 09 0 
 

Stromversorgung E-ON Bayernwerk 
Störungsnummer  0941 / 2800 3366 
Technischer Kundendienst 0180 – 219 20 71 
Defekte Straßenlampen 09135 / 73739-39 
 

Wasserzweckverband,  0171 / 540 4187 
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Das Fundamt meldet: 
 

• 1 Autoschlüssel mit Anhänger FO: Parkplatz der 
Membacher Feuerwehr 

Abzuholen bei der VGem Heßdorf, Tel 73 73 90  

Der Energiewende ER(H)langen e.V. 
lädt ein 
 

Online statt offline!  
In Zeiten von Corona geht auch der Energiewende 
ER(H)langen e.V. neue Wege und bietet 
Informationen in den kommenden Wochen nun in 
Form von Webinaren an.  
Folgende Themen auf der Agenda: 
 

Bürger-Solar-Beratung SOPhiE: Ablauf und Ergeb-
nisse der Beratung; Mittwoch, 20. Mai, 19:30 Uhr 
 

Mein CO2-Fußabdruck: Wie setzt er sich zusammen? 
Wie reduziere ich ihn? Mittwoch, 3. Juni, 19:30 Uhr 
 

Klimagerecht sanieren: Dämmung der Gebäudehülle 
Mittwoch, 17. Juni, 19:30 Uhr,  
 

Modernisierung der Heizungsanlage / Heizungs-
systeme im Vergleich, Mittwoch, 1. Juli, 19:30 Uhr 
 

Alle Webinare werden kostenlos angeboten. 
 

Details zu den Webinaren gibt es unter: 
www.energiewende-erlangen.de 
 

Die Anmeldung erfolgt per Mail unter: 
info@energiewende-erlangen.de 
 

Kontakt: Energiewende ER(H)langen e.V. 
Stefan Jessenberger (Vorsitzender) 
Tretenäcker 8, 91096 Möhrendorf, 09131/126884 
info@Energiewende-ERHlangen.de 

Ferienpass 2020 
Des Landkreises Erlangen-Höchstadt 
Ab Juli erhältlich 
 
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt 
wird auch in diesem Jahr zum ersten 
Juli einen Ferienpass herausgeben. 
Er wird aufgrund der aktuellen Situa-
tion in etwas reduzierter Form er-
scheinen.  
Welche Programmpunkte neben einer Reihe von ver-
günstigten und Kostenlosen Eintritten in verschiedene 
Einrichtungen durchgeführt werden können, ist au-
genblicklich noch nicht klar. 
 

Weitere Informationen zum Ferienpass sind ab Mitte 
Juni auf der Homepages des Landkreises: 
www.erlangen-hoechstadt.de/Bürgerservice A-
Z/Ferienpass verfügbar. (QR-Code anbei) 

Zukunft braucht Menschlichkeit 

Ortsverband 
     Seebachgrund - Heßdorf 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  -  liebe Mitglieder 
 

Wichtige Info: 
betrifft die in 2020 geplanten Frühjahrsausflüge und 
Spreewald-Sommerreisen mit Berlin und Dresden. 
Aufgrund der aktuellen Ereignisse mit Corona-Virus 
mussten wir unsere für den 15., 16. und 17. April ge-
planten Halbtagesausflüge mit jeweiligem Besuch ei-
nes großen Handelsunternehmens  sowie die Be-
sichtigung von romantischen Osterbrunnen in der 
Fränk. Schweiz, wie auch unsere traditionellen Mai-
Ausflüge am 28. u. 29. Mai mit Begehung und Info in 
der Vorbild-Sozial-Einrichtung Laufer Mühle u. der 
anschließenden Einkehr mit deftiger Abendbrotzeit 
am idyllischen St.Georgen-Bräu-Keller nahe But-
tenheim (Fränk.Schweiz) leider auch stornieren.  
 

Nun steht fest, dass wir alle für diesen Sommer fest 
gebuchten drei  Viertagereisen in den Spreewald 
mit Aufenthalt in Dresden sowie  Berlin u.Potsdam, 
auch nicht abwickeln können.  
Dies ist zwar sehr bedauerlich, aber letztlich müssen 
wir die von der Politik getroffenen Entscheidungen 
akzeptieren.  
 

Unabhängig davon planen wir derzeit noch für dieses 
Jahr wieder Herbstausflüge in eine Fränkische 
Weinbauregion sowie auch den Besuch eines urigen 
Weihnachtsmarktes anfangs Dezember.  
 

Ihre OV-Vorstandschaft: 
Valentin Schaub,   Gr-seebach, 1. Vors. - T e l.  547 
Rosemarie Gerschütz, Heßdorf, 2.Vors. – Tel.  8363 
Brigitte Schmitt,  Gr-seebach, Frauenvertr. Tel.  947 
Karola Schaffer, Untermemb., Schriftf.  -  Tel. 799 932 
Heidi Schemel, Niedelrindach, Beisitzerin – Tel. 8895 
Brigitte Warter, ER. , Beisitzerin- Tel. 0176 27768131 
Juliane Schlotthauer Dechsend. Beisitzerin -Tel.1214 



Kirchliche Nachrichten

Katholisches

Pfarramt  Hannberg

Zu unseren Gottesdiensten laden wir ganz herzlich 
ein: 
 

Dienstag Hannberg  0830 Uhr Hl. Messe 
 

Mittwoch in Großenseebach  1830 Uhr Hl. Messe 
 

Donnerstag wechselnde Orte     1830 Uhr Hl. Messe**) 
 

Sonntag  in Hannberg  0900 Uhr Hl. Messe  
 in Großenseebach     1030 Uhr Hl. Messe  
 

2. Sonntag im Monat ist Pfarrgottesdienst in Großenseebach 
4. Sonntag im Monat ist Pfarrgottesdienst in Hannberg  
 

**) wechselnde Orte / Pfarrkirche in Hannberg oder Weisendorf 
 

Wichtige Regeln zum Gottesdienst: 
- Anmeldung zu den Sonntags-Gottesdiensten ist notwendig 
- Maskenpflicht in der Kirche (Mund-Nasen-Schutz) 
- Ordner weisen die Plätze in der Kirche zu 
- Außenplätze gibt es ohne Maskenpflicht auf den ausgewiese-

nen Plätzen 
- Zur Kommunion auf seinem Platz bleiben 
 

Taufen, Hochzeiten etc. sind unter den jeweils geltenden Got-
tesdienstbedingungen nach Absprache möglich. 
 

Im Zuge des Infektionsschutzkonzeptes müssen auch alle Pro-
zessionen und Wallfahrten sowie Pfarrfeste oder sonstige Feste 
bis einschl. 31. August 2020 abgesagt werden. 
Das heißt, es wird kein Kultur in der Kirchenburg und kein Pfarr-
fest wie in den letzten Jahren geben.  
Auch wurden Erstkommunionen und Firmung verschoben. 
 

Die aktuellsten Informationen entnehmen Sie der ausliegenden 
Gottesdienstordnung, dem Schaukasten oder der Internetseite 
www.pfarrei-hannberg.de 
 

Alle Termine unter Vorbehalt nach momentanem Stand! 

Kopf Marienkäfer 
 
 
Informationen des Kath. Kindergartens  
St. Marien, Hannberg 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 

im Moment ist alles anders: Im Kindergarten läuft die 
Notbetreuung, viele Kinder sind noch zu Hause und 
vermissen ihre Freunde. Seit 25.5. durften unsere 
Schlauen Füchse wieder kommen. Vielleicht ab 15.6. 
auch die “Hasen”... 
 

Konkrete Planungen sind nur schwer möglich und alle 
fragen sich, wann es endlich wieder “normal” läuft und 
wir uns alle wiedersehen... Auch wir vermissen euch 
und freuen uns schon, wenn wir alle wieder bei uns 
begrüßen dürfen! 
 

Viele Termine mussten schon entfallen und auch die 
geplanten Aktionen wie Ausflug, Waldtage und 
Kindergartenübernachtung der Schlauen Füchse 
werden in diesem Jahr nicht wie üblich stattfinden 
können...  
 

Wir hoffen aber, dass sich bald alles ein wenig 
normalisiert und hier auch wieder mehr Termine 
stehen werden! 
 

Bis zum nächsten Mal! Bleiben Sie gesund! 
Ihr Kindergartenteam St. Marien 
 

Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit 
unter www.kindergarten-hannberg.de 
Mail: st-marien.hannberg@kita.erzbistum-bamberg.de 

Katholischer Kindergarten Hannberg
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Evang.-Luth.

Kirchengemeinde

Kairlindach

Gottesdienste in Kairlindach 
 

Liebe Gemeinde St. Kilian, 
 

wir feiern wieder Gottesdienst in St. Kilian. Vorerst 
werden Sie eine Mund-Nasen-Maske tragen müssen. 
Die Sitzplätze sind markiert, so dass ein Abstand von 
2 m zwischen den Menschen eingehalten wird. Es gibt 
22 Plätze in der Kirche, die von einer Einzelperson, 
einem Paar oder einer Hausgemeinschaft bis drei 
Personen besetzt werden können. Insgesamt dürfen 
nicht mehr als 50 Personen in die Kirche. Gemeinsam 
Singen  dürfen wir nur sehr eingeschränkt. Der Got-
tesdienst dauert ca. 35 Minuten. 
 

Eventuelle Änderungen oder Informationen entneh-
men Sie bitte unserer Internetseite, 
www.kilianskirche.de oder wenden Sie sich telefo-
nisch an das Pfarramtsbüro                        Dienstag 
und Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr. Tel. 09135/8213  
Für manche kann es besser sein, daheim auf dem 
Sofa den Fernsehgottesdienst mitzufeiern. Bitte ris-
kieren Sie nicht Ihre Gesundheit und die Ihrer 
Nächsten!!! 
Online-Andachten auf unserem youtube-Kanal 
gibt es weiterhin jeden Sonntag. 
 

Bis zu den Sommerferien gibt es jeden 2. & 4. Sonn-
tag im Monat den Kindergottesdienst Schatzkiste als 
Podcast. Wer die Sprachaufnahme erhalten will, kann 
sich gerne per E-Mail an  Hannah.reichstein@elkb.de 
wenden.  
 

Herzliche Grüße  
Elisabeth Weichmann, Pfarrerin und  
Hannah Reichstein, Jugendreferentin 

Kreuz und Quer 
 

Wir laden Sie herzlich ein... 
Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr, Gottesdienst 
Sonntag, 21. Juni, 11 Uhr, Gottesdienst 
Sonntag, 28. Juni, 11 Uhr, Gottesdienst 
 

Es finden keine Kindergottesdienste und keine sonstigen 
Gemeindeveranstaltungen statt. Für aktuelle Entwicklungen 
und weitere Details besuchen Sie bitte unsere Homepage 
www.kreuz-quer.com. 
 

Für Ihren Gottesdienst daheim, finden Sie auf unserer 
Homepage unter "Termine" die aktuelle Wochenpredigt 
online. 
 

Ev. Gemeinde Kreuz & Quer 
Pastor Thomas Alexi 
Schlossgartenstraße 2-4 
91085 Weisendorf 
www.kreuz-quer.com 
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Gemeinde Großenseebach

Sie brauchen uns (vielleicht noch) nicht, aber wir 
brauchen Sie als Helfer oder Mitglied des Beirates im 
Seebacher Helfernetz. 
 

Wir helfen allen Großenseebachern – egal ob alt, ob 
jung, ob reich, ob arm, ob dick, ob dünn – wenn 
Familie, Freunde oder Nachbarn gerade mal nicht 
greifbar sind stehen wir kurzfristig mit Rat und vor 
allem mit Tat zur Seite.  
Auch bei der Suche nach langfristigen Lösungen sind 
wir behilflich.  
 

Die Dienstleistungen des Seebacher Helfernetzes 
sind prinzipiell unentgeltlich. Beim Fahrdienst wird um 
eine Aufwandsentschädigung und bei absehbaren 
Terminen um eine rechtzeitige Meldung (mindestens 
12 Stunden vorher) gebeten. 
 

In einer Gemeinde lebt es sich dann gut, wenn allen 
geholfen werden kann, dazu brauchen wir aber immer 
wieder Menschen, die bereit sind zu helfen.  
 

Bitte sprechen Sie uns an: 
 

telefonisch: 
Michael Bachmeier  729600 
Marita Guelich Gloeckner 722870 
Elvira Karnikowski  1094 
 

elektronisch: 
seebacherhelfernetz@web.de 

Wilde Müllablagerungen 
 

In den letzten Wochen hat der gemeindliche Bauhof 
wieder einmal mehrere verbotene Müllablagerungen 
festgestellt. 
Im Grüngutbehälter am gemeindlichen Friedhof sowie 
an der Wertstoffinsel in der Schulstraße lagen ver-
schiedene „Restmülleinheiten“, die dort definitiv nichts 
zu suchen hatten. 
Auch die Grün- und Schnittgutablagerung am Bach-
ufer der Seebach erfüllt wohl nicht die Anforderungen 
einer ordnungsgemäßen Beseitigung. 
 

Wenn aufmerksame Bürger solche Feststellungen 
machen, dann möge das der Verwaltung gemeldet 
werden. Die Verwaltung wird solche Fälle zur polizeili-
chen Anzeige bringen. 

Bücherei – Infos – Bücherei – Infos 
Wir sind wieder für Sie da – allerdings mit 
Einschränkungen! 
 

So ist der Besuch der Bücherei auf 1 Person pro 
Ausweis beschränkt und nur mit Mund-Nasen-Schutz 
(auch Kinder ab 6 Jahre) gestattet. 
 

Der Zugang zur Bücherei ist nur über den Weg 
möglich, der Ausgang nur über die Treppe. 
 

Mehr als 5 Personen gleichzeitig dürfen sich nicht in 
der Bücherei aufhalten. Die Besucherzahl wird durch 
Körbe geregelt. Sind alle unterwegs muss gewartet 
werden. 
 

Weitere Regeln, die ebenfalls zu beachten sind, 
finden Sie in unserem Web-OPAC, auf der Website 
der Gemeinde Großenseebach oder in der  
Bücherei-App B24, die Sie sich im App-Store 
kostenlos laden können.  
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bleiben Sie gesund. 
---------------------------------------------------------------- 
!!! Suchen, stöbern, verlängern, vorbestellen 
Ebook, eAudio, ePaper 
im WebOPAC Online- Medienkatalog  
der Bücherei.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Gemeindebücherei        Öffnungszeiten: Di  16.00 – 19.00  
Neue Str. 40                                               Do 15.00 – 17.00 
Tel. 09135/210412                                     Sa 10.00 – 12.00 
Email: gemeindebuecherei@t-online.de 
Mehr Infos unter: www.grossenseebach.de 

   

 

25 Jahre 
Gemeindebücherei Großenseeba
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25 Jahre 
Gemeindebücherei Großenseeba

 

Freiwillige Feuerwehr  
Großenseebach e. V.  
 

 

Aufgrund der aktuellen Situation muss  
das Johannisfeuer heuer leider entfallen! 

 
Das Anliefern von Holz ist daher 

untersagt! 
 

 

St. Michaelsverein   

Das ANTONIUSFEST am Lauberberg 

wurde wegen CORONA abgesagt und aus 
diesem Grund wird bedauerlicher Weise 

auch unsere FAHRRADTOUR 
am 21. Juni 2020 zum Lauberberg nicht 

stattfinden.  

Der Vorstand des St. Michaelsvereins 
 

 



Gemeinde HeßdorfFSV Großenseebach 
Vereinsnachrichten 

 

Besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.FSV-Grossenseebach.de 

 
Verein 

Nächster Termin für die monatliche Sprechstunde: 
Mittwoch, der 01.07.2020 von 19:00 - 19:30 Uhr. 
Diesen Termin können Vereinsmitglieder nutzen, um beispiels-
weise Anträge (Krankenkasse, o. ä.) mit dem FSV-Stempel ver-
sehen zu lassen oder ein Anliegen mit dem Vorstand zu bespre-
chen. 
 

Trainings- und Spielbetrieb bleiben weiter ausgesetzt. 
 

 

Fußball 
Kreisklasse 1 / A-Klasse 1 

Der BFV hat den kompletten Spielbetrieb bis mindestens 
31. August 2020 ausgesetzt und wird die Saison 2019/20 
danach ab 1. September - wenn durch staatliche Vorgaben 
möglich - auf sportlichem Weg zu Ende bringen. 
 

Quelle: www.bfv.de 
 

 
 

Die Gemeinde Heßdorf  
stellt zum nächstmöglichen  
Termin eine 
 
 

Fachkraft (m/w/d) für die gemeindliche 
Abwasserentsorgung 

 
 

ein. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. 
 

Die Aufgaben umfassen in erster Linie den Betrieb der 
gemeindlichen Abwasserentsorgungsanlagen und der 
dazugehörigen Pumpwerke und Sonderbauwerke. 
 

Für diese Tätigkeit erwarten wir: 
- handwerkliches Geschick, 
- eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Be-

rufserfahrung als Installateur/in, Mechaniker/in 
o.ä., gerne aber auch als Rohrleitungsbauer/in 
oder Tiefbaufachkraft, 

- idealerweise Entsorgungs- bzw. Abwasserfach-
kraft, 

- Führerschein Klasse BE, 
- vielseitige Einsetzbarkeit, Flexibilität und Teamfä-

higkeit, 
- selbstständige, eigenverantwortliche und zuver-

lässige Arbeitsweise, 
- PC-Kenntnisse für die Handhabung des Prozess-

leitsystems, 
- Bereitschaft zu Störungsdiensten, 
- Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung. 

 

Darüber hinaus wird auch die gelegentliche Mitarbeit 
in anderen Bereichen der Gemeinde erforderlich. 
 

Die Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den Öffentli-
chen Dienst (TVöD) mit zusätzlicher Altersversorgung 
und den dort üblichen Sozialleistungen. 
 

Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte bis spätestens 25.06.2020 
an die Gemeinde Heßdorf, Hannberger Straße 5, 
91093 Heßdorf oder an bewerbung@hessdorf.de. 
Nähere Auskünfte erteilt Herr Maier (Tel. 09135/ 
7373924). 

VGem Heßdorf
Hannberger Str. 5   91093 Heßdorf

Tel.: 09135 / 73739-0
E-Mail: mitteilungsblatt@hessdorf.de

Werbeinserate sind in Originalgröße
als fertige Druckvorlage abzuliefern an:

KC Hannberg-Seebachgrund 
 
Kegelbetrieb 
 

Aufgrund der aktuellen Situation ist der 
Kegelbetrieb noch eingestellt. Somit können auch 
keine Trainingseinheiten stattfinden. 
 

Jahreshauptversammlung 
 

Die Jahreshauptversammlung, die für den 6. April 
angesetzt war, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Nähere Infos folgen, sobald sich die aktuelle Situation 
im Hinblick auf Versammlungen geändert hat. 
 

Bleibt alle gesund! 



1. FC Niederlindach 1965
www.1fc-niederlindach.de

 
 

Aufgrund der Corona-Problematik können wir derzeit 
keine Hilfen anbieten, die mit persönlichen Kontakten 
verbunden sind, sondern müssen uns auf  
telefonische Beratungen oder die Vermittlung 
anderweitiger Hilfsangebote beschränken.  
 

Insbesondere verweisen wir auf die neu geschaffene 
Heßdorfer Börse  zur Nachbarschaftshilfe, welche für 
Sie z. B. Einkäufe durchführen könnte. 
 

Eine möglichst bald wieder entspanntere Zukunft 
wünschen Ihnen die Beiratsmitglieder des  
Helfernetzes: 
Fr. Deißenberger, Telefon: 09135  8453  
Hr. Dietzel,   Telefon: 09135  799822  
Fr. Peinkofer,   Telefon: 09135  3338 
Fr. Zuther,    Telefon: 09135  799822 
 

Für ein menschliches und fürsorgliches Miteinander in 
unserer Gemeinde. 
 

Der Beirat   Rehder, 1. Bgm 
 

Stammtisch der Nimmermüden 
Hannberg e.V. 
 
Liebe Mitglieder, 
 

nach den momentan Abstandsregeln müssen wir 
nach wie vor von geplanten Veranstaltungen 
absehen. Leider muss dieses Jahr auch das Ballon-
Meeting ausfallen. Hoffentlich können wir uns bald 
wieder in gewohnter Weise treffen. Sobald die 
Beschränkungen weiter gelockert werden, werden wir 
alles tun, damit wir uns endlich mal wieder persönlich 
treffen können. 
 

Stammtischtreffen 
Die Stammtischtreffen sind für den 10. und 24. Juni 
2020 vorgesehen. Beginn wäre um 20.00 Uhr.  
 

Die Mitglieder werden kurzfristig über die 
vereinsinternen Kommunikationswege informiert, 
wenn Veranstaltungen wieder stattfinden können. 
 

Weitere Infos zu unseren Veranstaltungen finden Sie 
im Internet unter www.nimmermueden.de 
 

Die Vorstandschaft 

1. FC Niederlindach 1965  
www.1fc-niederlindach.de 
 
 
 
 

 

Abteilung Fußball 
 

Kreisklasse 2 
 

 

Der BFV hat die Aussetzung der Saison 2019/20 bis 
31.August beschlossen. Weitere Einzelheiten und 
Termine folgen. 
 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des 1. FC Niederlin-
dach, Corona bestimmt mit seinen teilnehmerzahlbe-
zogenen Veranstaltungsverboten weiterhin unseren 
Alltag, sodass wir uns entschlossen haben, die für 
den 21. Juni anberaumte Jahreshauptversammlung 
für den Herbst 2020 vorzusehen.  
Über den erneuten Termin der Jahreshaupt-
versammlung informieren wir Sie rechtzeitig.  
 

Bis dahin, Ihre Vorstandschaft"  
 

 

Abteilung Turnen 
 
Liebe Mitglieder der Abteilung Turnen,  
unsere Gymnastikstunde und unser Walkingtreff kann 
unter Wahrung der Vorgaben der bayerischen 
Staatsregierung zur Coronakrise wieder 
aufgenommen werden. Das Gymnastikprogramm 
findet ab Mitte Juni im Freien auf dem A-Platz statt. 
                                                                        

Wann ? Was ? Wo ? Mit 
Di. 19:00 
Uhr 

Bauch, 
Beine, Po & 
Step-Aerobic 

Gymnastik 
Sportheim 

Christiane 
Rabl 
09193/ 
2495 

Mi. 18:00 
Uhr 

Walking 
Damen 

Treff: 
Sportheim 

Gisela  
Willert 
3648 

Do. 18:00 
Uhr 

Walking 
Herren 

Treff: 
Sportheim 

Horst 
Heinlein 
6835 

 

Neueinsteiger sind in jedem Kurs herzlich 
willkommen.  
Bei Interesse Erika Heinlein anrufen 09135/8908. 
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Obst- und Gartenbauverein Heßdorf e.V. 
 

- Wichtig – 
Unsere Jahreshauptversammlung 2020 findet am 24. 
Juni 2020 um 19.00 Uhr im Sportheim Niederlindach 

statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Vorstandes über das 

Vereinsgeschehen im alten und neuen Jahr  
5. Bericht des Kassiers 
6. Entlastung des Vorstandes und des Kassiers 
5. Ehrungen 
6. Verschiedenes 
 
 

Sollten Sie eine Fahrgelegenheit benötigen, rufen Sie 
an: Horst Rehder, Telefon: 3622, Handy 0172 
8602916 oder Michael Bolland, 0172 862 4442.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen 
schönen gemeinsamen Abend. 
 

Ihre Vorstandschaft 



I n s e r a t g e b ü h r e n   I n s e r a t g e b ü h r e n
An alle Bürger und Geschäftsleute!

Im Mitteilungsblatt der VGem Heßdorf können 
kostenpflichtige Inserate für Werbung, Famili-
enanzeigen, usw. veröffentlicht werden:
Größe Betrag

	 Kleinanzeige (bis 3 Zeilen)   10,00 Euro

	 Kleinanzeige (4 bis 5 Zeilen)   12,00 Euro

	 1/8 Seite (86 x 60 mm)   30,00 Euro

	 1/4 Seite (86 x 127 mm/60 x 180 mm)   50,00 Euro

	 1/3 Seite (83 x 180 mm)   60,00 Euro

	 1/2 Seite (126 x 180 mm)   80,00 Euro

	 1/1 Seite (257 x 180 mm) 140,00 Euro

	 Beilage DIN A 4 – Seite   90,00 Euro

 je weitere Seite   15,00 Euro

 

Die Werbeinserate sind in fertiger Druckvorlage 
als E-Mail an mitteilungsblatt@hessdorf.de  abzu-

liefern.

Wichtiger Hinweis der Redaktion
Wir weisen ausdrücklich darauf hin,  dass wir für Druckfehler oder  

versehentlich nicht veröffentlichte Texte keine  Gewährleistung 

oder Haftung übernehmen.  Dies gilt auch für eventuell daraus 

entstehende Folgeschäden.

ANZEIGEN
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Ihre Vorstandschaft 

Vereinsnachrichten der  
Spielvereinigung Heßdorf 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, verehrte Mitglieder. 
Der Sportbetrieb für Gruppen ist auf Grund der 
Corona-Pandemie leider immer noch nur sehr einge-
schränkt möglich.. 
Über die Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten 
werden wir Sie zu gegebener Zeit auf unserer Home-
page sowie über die sozialen Netzwerke informieren. 

Gymnastikabteilung 
Kursangebote: 
Montag 9.00 Uhr bis 

10.00 Uhr 
Tabata mit Tanja 
(Sportheim Heßdorf) 

15.45 Uhr bis 
16.45 Uhr 

Kinderturnen 
(Seebachgrundhalle) 

18.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 

Fitness mit Sabine 
(Schulturnhalle) 

19.15 Uhr bis 
20.15 Uhr 

Zumba mit Claudi 
(Sportheim Heßdorf) 

Dienstag 15.30 Uhr bis 
16.30 Uhr 

Gymnastik für Senioren 
mit Brigitte 
(Schulturnhalle) 

Mittwoch 17.45 Uhr bis 
18.45 Uhr 

Wirbelsäulengymnastik 
mit Gerti  
(Schulturnhalle) 

Jeden 2. Mitt-
woch im Monat, 
14.00Uhr 

Spazierengehen mit 
Kathi (Treffpunkt Sport-
heim Heßdorf) 

18.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 

Hatha-Yoga mit Leni 
(Sportheim Heßdorf) 

19.15 Uhr bis 
20.15 Uhr 

Hatha-Yoga mit Leni 
(Sportheim Heßdorf) 

Donners-
tag 

18.30 Uhr bis 
19.30 Uhr 

Tabata mit Tanja 
(Sportheim Heßdorf) 

Freitag 16.00 Uhr bis 
16.50 Uhr 

Kindertanzen 4-6 J. 
(Sportheim Heßdorf) 

17.00 Uhr bis 
18.00 Uhr 

Kindertanzen 7-9 J. 
(Sportheim Heßdorf) 

Für Kinderturnen (Kinder ab 5 Jahre, ohne Elternbe-
gleitung) suchen wir Übungsleiterinnen. Interessentin-
nen wenden sich bitte an Katja Vollmannn (09135 
211261) oder an Sonja Deschner (09135 3362). Alle 
Kurse werden von ausgebildeten Übungsleitern 
durchgeführt.  
Unsere Sportgaststätte ist wieder täglich geöffnet. 
Es gibt griechische und deutsche Gerichte, die Sie 
natürlich auch bestellen und abholen oder zu sich 
nach Hause liefern lassen können: 

Restaurant Corfu, Zum Sportplatz 10, Heßdorf 
Tel. 09135 1090 oder 0152 06592088 
www.spielvereinigunghessdorf/corfu 

Besuchen Sie uns auch im Internet: 
Unter www.spvgghessdorf.de finden Sie alle aktuellen 
Spielpläne der Fußballmannschaften und sämtliche 
Aktivitäten unseres Vereins.  
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Suche Haus im Seebachgrund oder umliegenden 
Ortschaften. Gerne auch renovierungsbedürftig. 

Tel.: 0172 9341241 
 

 

Suche Haushaltshilfe für Privathaushalt, ca. 3 
Stunden wöchentlich bzw. alle 14 Tage. 

01776253066 
 
 

Suche privat kleine Halle 100-200 m2 zur Einstellung 
von Fahrzeugen langfristig zu mieten. Halle muss 
befahrbar sein,- Torhöhe min 2,4 Meter. Strom/ 
Heizung NICHT erforderlich ! Offerten bitte an 

schmidh1212@googlemail.de oder Tel 0172-5817617 
 

 
 

Fair gehandeltes Kunsthandwerk aus Madagaskar

Damen und Herrenhüte aus Palmblatt
     Körbe und Taschen

Accessoires für Wohnkultur

                                                          Petra Soba- Bayer
                  Föhrenweg 14
          91091 Großenseebach
                                     p.soba@gmx.de
                 09135/735948

Öffnungszeiten:
Samstag     10:00 Uhr – 13:00 Uhr
Mittwoch  16:00 Uhr – 19:00 Uhr



DANKSAGUNG Hesselberg, Mai 2020

Danke sagen wir allen für die stumme Umarmung, für die tröstenden Worte,
gesprochen oder geschrieben, sowie allen, die ihm auf seinen letzten Weg begleiteten.

Besonderer Dank geht an Herrn Pfarrer Saffer für seine einfühlsamen Worte,
 Herbert Warter an Frau Dr. Trespe sowie an das Palliavita-Team für die med. Betreuung,
     07.05.2020 dem Bestattungshaus Baumüller, dem Pfarrgemeinderat,

der Fa. Schickert für die persönlichen Worte an der Trauerfeier,
der Freiwilligen Feuerwehr Hesselberg, der Jagdgenossenschaft Hesselberg, 
der Gemeinde Heßdorf sowie dem Sportverein Heßdorf.
Danke auch an allen Verwandten, Freunden und Nachbarn.

In stiller Trauer deine Frau Elis
deine Kinder Petra, Christine und Elke mit Familien.

Tief bewegt nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Mitglied 
 

Herrn Herbert Warter 
 

der am  07.05.2020 im Alter von 79 Jahren verstarb. 
Sein Tod hat uns alle sehr erschüttert. 
Herr Herbert Warter war 37 Jahre Mitglied im Ortsverband der CSU Heßdorf. Er war 
24 Jahre Mitglied im Gemeinderat, davon 6 Jahre in der früheren Gemeinde 
Hesselberg. Das Wohl der Gemeinde und seiner Mitmenschen war ihm dabei stets 
eine Herzensangelegenheit. Auch als CSU-Verbandsrat im Abwasserverband 
Seebachgrund war Herbert Warter 12 Jahre lang engagiert. Seine hohe 
Fachkompetenz war auch hier stets gefragt.  
Der CSU-Ortsverband lag Herbert Warter sehr am Herzen und so hatte er uns noch 
bei unseren 50-jährigen Jubiläum, im September 2018, mit Rat und Tat unterstützt.  
Herr Herbert Warter hinterlässt eine große Lücke bei uns. Mit großem Mitgefühl und 
in aufrichtiger Anteilnahme trauern wir mit seiner Familie. 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 
 

In großer Dankbarkeit 
 

CSU Heßdorf                                        
 Manfred Bäreis                                                           
 Ortsvorsitzender         

         
    

 
 

MBella Vita
KOSMETIK - WELLNESS - NAGELDESIGN - FUßPFLEGE

Kosmetikstudio Bella Vita

Inh. Christine Mahr

Im Gewerbegebiet 11

91093 Heßdorf

Tel: 09135 - 710250

info@kosmetikstudio-mahr.de

www.kosmetikstudio-mahr.de



Die Jagdgenossenschaft Hesselberg nimmt Ab-
schied von 
 

Herrn Herbert Warter 
 

der am 07. Mai 2020 verstorben ist. 
 

In seiner Tätigkeit als 1. Jagdvorstand von 1990 
bis 2005 und 2. Jagdvorstand von 2005 bis 2015 
hat sich Herr Herbert Warter um die Belange der 
Jagdgenossenschaft Hesselberg in besonderer 
Weise und Fleiß eingesetzt. 
Die Jagdgenossenschaft Hesselberg dankt ihn für 
sein Engagement und seine Hilfsbereitschaft. 
 

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Frau 
Elisabeth und seinen Kindern mit Familien. 
Die Jagdgenossenschaft wird ihn in Erinnerung 
behalten.  
 

Jagdgenossenschaft Hesselberg  
Hans Dressel 1. Vorstand  

VGem Heßdorf
Hannberger Str. 5   91093 Heßdorf

Tel.: 09135 / 73739-0
E-Mail: mitteilungsblatt@hessdorf.de

Werbeinserate sind in Originalgröße
als fertige Druckvorlage abzuliefern an:



Inh. Klaus Lorenz

Ansbacher Str.11 - 91452 Wilhermsdorf

Telefon (0 91 02) 6 57

  
 

 

Feuerlöscherüberprüfung 
 

Auch dieses Jahr werden ihre Feuerlöscher wieder 
vom sachkundigen Personal kostengünstig überprüft. 
Die Prüfung findet am Freitag, den 19.06.2020 ab 
8:00 Uhr statt. Die Feuerlöscher können ab 
Mittwoch den 17.06. bei Biermann Erich, Erlanger 
Straße 36 in Heßdorf abgegeben werden. 
Bitte nicht vergessen, die Feuerlöscher mit ihren 
Namen zu kennzeichnen.  
Fertig und zum Abholen sind diese am Freitag 19.06. 
ab 13.00 Uhr. 
Es besteht auch die Möglichkeit, Feuerlöscher neu zu 
erwerben.  
 

Reinigungskräfte für 

Hauswirtschaftliche 

Dienstleistungen 

(m/w/d) gesucht!

Ÿ  unbefristeten Arbeitsvertrag

Ÿ auf 450�-Basis, Teil- oder Vollzeit

Ÿ  übertarifliche Leistungen

Ÿ selbständiges Arbeiten

Zwingend erforderlich:

Ÿ Führerschein und eigenes Auto

Kontaktieren Sie unsere Ansprechpartnerin 

Doris Gumbrecht.

bewerbung@kindler-reinigung.de

Offene Bewerbersprechstunde, auch ohne Termin:

Ÿ  Mo-Fr vormittags, zum Teil bis nachmittags

Jeden Donnerstag von 10 - 12 Uhr

Ÿ  ganzjährige, krisensichere Beschäftigung

Wir bieten:

Arbeitszeit:

Fon 09132 / 83 66 1 - 0

www.kindler-reinigung.de

Meisterbetrieb KINDLER

91074 Herzogenaurach 

Gebäudereinigung GmbH

Werner-Heisenberg-Straße 14



 

 

 

 
Rollo defekt?                 

Rollo Reparatur 
Umrüstung von Gurt auf Motorantrieb 
Vorbaurolladen 
Sonnenschutz/Markisen                   
Lichtschachtabdeckungen 
Montagearbeiten 
---- Neher Fliegengitter  ---- 
 
Martin Willert – Ringstraße 2 
91093 Heßdorf/Niederlindach 
Tel. 09135 – 722009 – Mobil 0179 – 5953836 
Email: martinwillert@msn.com 

100 Euro 

für ihre alte  

Matratze 

Waldstr. 13, 91341 Röttenbach, Tel. 0 9195-23 90, www.bettennoppenberger.de

 

 



Ihr Fenster klemmt  
oder ist undicht?  
Höchste Zeit für  

unseren Fenster-Check!
Reparatur statt Austausch!

 n Wartung & Instandsetzung

 n Umlaufende Dichtigkeit

 n Reparaturverglasung &  
Erneuerung

 n Einbruch-/ Insektenschutz

 n Rollo-Reparatur

 n Erneuerung verwitterter  
Teilbereiche

 n Dachflächenfenster

SCHREINEREI Augustin 

91086 Münchaurach 
Tel. 09132 / 74 64 80 
augustin-holzhandwerk.de

 

. 

.

Ihr Ansprechpartner in

Manfred Süß

Heßdorf & Umg.

Jetzt kabellos saugen !!!

Mobil: 0172-4524511

manfred.suess@kobold-kundenberater.de

Geschäftszeiten: Mo.-Do. von 8.00 - 18.00 Uhr 

 Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr 

 Sa. von 10.00  -  12.00  Uhr

* Reparaturen aller Art * Spiegel 
* Bleiverglasungen * Ganzglasanlagen 
* Flachglas * Duschkabinen 
* und vieles mehr

Meisterbetrieb

Müller Dieter

Telefon: (09135) 6619 priv. 1066 - Fax: (09135) 1419

91091 Großenseebach•Am Hirtenberg 12



Ihre Fragen beantworte ich gerne: 

Florian Zähringer Herzo Werke GmbH
Tel. 09132 904-407 Schießhausstraße 9
fl orian.zaehringer@herzowerke.de 91074 Herzogenaurach

Ex Strom 
& Gas

ökologisch.
Naturstrom aus 100% Wasserkraft – 
umweltfreundliches Erdgas 

regional.
Ihre Stadtwerke aus Herzogenaurach 

günstig.
günstiger Grundpreis – niedriger Arbeitspreis 

günstige

26,75
ct/kWh

Grundgebühr nur

119,- €/Jahr

Strom
günstige

4,99
ct/kWh

Grundgebühr nur

179,- €/Jahr

Gas

www.strom-e-hoch-x.de

www.gas-e-hoch-x.de

Jetzt online Preise 
vergleichen und 

ordentlich sparen:

50,-€

Wechsel-
Bonus

je

Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer

WI  KEL
Neueröffnung
Am PFINGSTMONTAG, 
01.06.2020 
Mittagstisch ab 11:30
Abendkarte ab 17:00
Wir freuen uns auf ihre 
Reservierungen.

Gartenstraße 39
91091 Großenseebach
09135 73 66 586
0160 875 2117
info@restaurant-winkel.de

 
 
Werner  Schorr 
Hauptstraße 40 
91091 Großenseebach 
Tel.: 09135/8951 
www.metzgerei-partyservice-schorr.de 
 
Wir machen Betriebsurlaub 
Vom 31.05. bis einschl.  16.06.2020 

Ab 17.06.2020  
Sind wir wieder für Sie da.  
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 Fa. Haselmann GmbH 

 

TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72

GRABMALE

BILDHAUEREI & STEINMETZBETRIEB 
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Tel.: 09135 / 72 34 77
Fax: 09135 / 72 34 88
Mobil: 0160 / 97 30 62 84
Klinga@2002Plus-Marketing.de  

www.2002Plus-Marketing.de 

www.facebook.com/2002Plus/

www.liedhefte.de

Oskar Klinga

Kellerweg 2

91093 Hannberg

Individuelle Drucksachen aller Art
Liedhefte · Beschriftungen aller Art
Broschüren · Internet · Directmail

Fragen Sie einfach an!

... ohne uns läuft nix!

Wir  
sind die  
Zukunft

Komm in

unser Team

Marterstraße 6 · 91056 Erlangen
Tel: 09135 / 73 73-0
www.mirschberger.de
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Physioimpuls Hessdorf  
Tel. 09135 723 700 


Praxis für Ergotherapie  
Tel. 09135 219 186  

Systemische Familientherapie  
Petra Kühn-Schulte  
Tel. 0175 378 7357


Yoga Kleinod Maud Friese  
Tel. 0175 976 0672  

09135 736 685

weitere Infos unter:  
www.tnsg.de

Logopädie Annette Franke  
Tel. 0179 587 9381


Naturheilpraxis Renate Eberlein  
Osteopathie 
Tel. 09135 210 101  

Naturheilpraxis Eveline Holzheimer 
Harmonikalische Frequenztherapie  
Tel. 09135 431 376	

Therapeutennetzwerk Seebachgrund Therapeutennetzwerk

Was ist Osteopathie? 
Osteopathie ist eine Form der Medizin, die dem Erkennen und Behandeln von Funktions-
störungen dient.  Sie wurde vor 140 Jahren von dem amerikanischen Arzt Dr. A. T. Still 
begründet. Die osteopathische Behandlung erfolgt ausschließlich mit den Händen. Der Patient 
wird in seiner Gesamtheit betrachtet – zum einen in der Einheit von Körper, Geist und Seele und 
zum anderen in seiner körperlichen Einheit auf allen Ebenen. 

Das Prinzip der Osteopathie bezieht sich zum einen auf die Beweglichkeit des Körpers in seiner 
Gesamtheit, zum anderen auf die Eigenbewegungen der Gewebe, der einzelnen Körperteile und 
Organsysteme sowie deren Zusammenspiel. Jedes Körperteil, jedes Organ benötigt zum 
optimalen Funktionieren viel Bewegungsfreiheit. 

Ist die Beweglichkeit eingeschränkt, entstehen aus Sicht der Osteopathie zunächst 
Gewebespannungen und darauf folgend Funktionsstörungen und Beschwerden. Die Ursachen 
der Beschwerden gilt es aufzuspüren und zu beheben. Die Osteopathie behandelt demzufolge 
keine Krankheiten im eigentlichen Sinne, sondern Bewegungsstörungen im weitesten Sinne. 

Unser Organismus besteht aus unzähligen Strukturen, die alle direkt oder indirekt miteinander 
zusammenhängen. Den Zusammenhang stellen die Faszien her, dünne Bindegewebshüllen, die 
jede Struktur umgeben und gemeinsam eine große Körperfaszie bilden. Bewegungsein-
schränkungen und Fehlfunktionen können sich aus Sicht der Osteopathie über die Faszien 
verbreiten und sich an einem anderen Ort des Körpers durch Beschwerden zeigen. 

Haben Sie noch Fragen?  
Dann rufen Sie mich an unter 09135 210101  
Ihre    Renate Eberlein



Telefon: 09131 23240 · www.lohi.de

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Einfach Steuern sparen.

Unsere Steuern 

machen Profi s.

Wir zeigen Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären - im Rahmen einer Mitgliedschaft  

begrenzt nach § 4 Nr.  11 StBerG - alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Dieter-Volkmar Möller
Beratungsstellenleiter · zertifi ziert nach DIN 77700

Marie-Curie-Str. 1 · 91052 Erlangen

www.metropol-fenster.de

Schwabacher Straße 510a | 90763 Fürth |
 Telefon: 0911-780579-10 | info@metropol-fenster.de

Ihr Ansprechpartner:
Roland Keller




